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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem 

Land Nordrhein-Westfalen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze*)

Vom 14. Juli 2009

*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

§ 1

(1) Dem am 27. April 2009 und am 
28. Mai 2009 unterzeichneten Staatsver-
trag zwischen dem Land Hessen und dem
Land Nordrhein-Westfalen über die Än-
derung der gemeinsamen Landesgrenze
wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend
mit Gesetzeskraft verkündet.

§ 2

Das Gebiet, das nach Art. 1 Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. b auf das Land Hessen über-
geht, wird mit dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Grenzänderung in die
Gemeinde Bad Arolsen eingegliedert.

§ 3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 5 Abs. 2 in Kraft tritt, ist
im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil I
bekannt zu geben.

§ 4

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h

Anlage
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Anlage
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung verwaltungsverfahrens- und verwaltungskostenrechtlicher 

Vorschriften1)

Vom 9. Juli 2009

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36).

2) Ändert GVBl. II 304-18

Artikel 12)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Hessische Verwaltungsverfahrens-
gesetz in der Fassung vom 28. Juli 2005
(GVBl. I S. 591), geändert durch Gesetz
vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851),
wird wie folgt geändert:

1. Der Inhaltsübersicht wird die Über-
schrift „Inhaltsübersicht“ vorange-
stellt. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 42 wird die
Angabe „§ 42a Genehmigungsfikti-
on“ eingefügt.

b) Die Angabe zu Teil V Abschnitt 1a
erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 1a

Verfahren über eine einheitliche
Stelle

§ 71a Anwendbarkeit

§ 71b Verfahren

§ 71c Informationspflichten

§ 71d Gegenseitige Unterstützung

§ 71e Elektronisches Verfahren“

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Bevollmächtigte und Bei-
stände sind zurückzuweisen, wenn
sie entgegen § 3 des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes vom 12. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2840), geändert
durch Gesetz vom 12. Juni 2008
(BGBl. I S. 1000), Rechtsdienstlei-
stungen erbringen.“

b) Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Nicht zurückgewiesen werden
können Personen, die nach § 67
Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 7 der
Verwaltungsgerichtsordnung zur
Vertretung im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren befugt sind.“

4. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Behörde erörtert, soweit
erforderlich, bereits vor Stellung ei-
nes An trags mit dem zukünftigen
Antragsteller, welche Nachweise
und Unterlagen von ihm zu erbrin-
gen sind und in welcher Weise das

Verfahren beschleunigt werden
kann. Soweit es der Verfahrensbe-
schleunigung dient, soll sie dem
Antragsteller nach Eingang des An-
trags unverzüglich Auskunft über
die voraussichtliche Verfahrensdau-
er und die Vollständigkeit der An-
tragsunterlagen geben.“

5. § 41 Abs. 2 Satz 1 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der
im Inland durch die Post übermittelt
wird, gilt am dritten Tag nach der Auf-
gabe zur Post als bekannt gegeben.
Ein Verwaltungsakt, der im Inland
oder in das Ausland elektronisch über-
mittelt wird, gilt am dritten Tag nach
der Absendung als bekannt gegeben.“

6. Nach § 42 wird als § 42a eingefügt:

„§ 42a

Genehmigungsfiktion

(1) Eine beantragte Genehmigung
gilt nach Ablauf einer für die Entschei-
dung festgelegten Frist als erteilt (Ge-
nehmigungsfiktion), wenn dies durch
Rechtsvorschrift angeordnet und der
Antrag hinreichend bestimmt ist. Die
Vorschriften über die Bestandskraft
von Verwaltungsakten und über das
Rechtsbehelfsverfahren gelten ent-
sprechend. 

(2) Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 be-
trägt drei Monate, soweit durch
Rechtsvorschrift nichts Abweichendes
bestimmt ist. Die Frist beginnt mit Ein-
gang der vollständigen Unterlagen.
Sie kann einmal angemessen verlän-
gert werden, wenn dies wegen der
Schwierigkeit der Angelegenheit ge-
rechtfertigt ist. Die Fristverlängerung
ist zu begründen und rechtzeitig mit-
zuteilen.

(3) Auf Verlangen ist demjenigen,
dem der Verwaltungsakt nach § 41
Abs. 1 hätte bekannt gegeben werden
müssen, der Eintritt der Genehmi-
gungsfiktion schriftlich zu bescheini-
gen.“

7. In § 69 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“
ersetzt.

8. Teil V Abschnitt 1a erhält folgende
Fassung: 

„Abschnitt 1a

Verfahren über eine einheitliche
Stelle

§ 71a

Anwendbarkeit

(1) Ist durch Rechtsvorschrift ange-
ordnet, dass ein Verwaltungsverfahren
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über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden kann, so gelten die
Vorschriften dieses Abschnitts und, so-
weit sich aus ihnen nichts Abweichen-
des ergibt, die übrigen Vorschriften
dieses Gesetzes.

(2) Der zuständigen Behörde oblie-
gen die Pflichten aus § 71b Abs. 3, 4
und 6, § 71c Abs. 2 und § 71e auch
dann, wenn sich der Antragsteller oder
Anzeigepflichtige unmittelbar an die
zuständige Behörde wendet.

§ 71b

Verfahren

(1) Die einheitliche Stelle nimmt
Anzeigen, Anträge, Willenserklärun-
gen und Unterlagen entgegen und lei-
tet sie unverzüglich an die zuständigen
Behörden weiter.

(2) Anzeigen, Anträge, Willenser-
klärungen und Unterlagen gelten am
dritten Tag nach Eingang bei der ein-
heitlichen Stelle als bei der zuständi-
gen Behörde eingegangen. Fristen
werden mit Eingang bei der einheitli-
chen Stelle gewahrt.

(3) Soll durch die Anzeige, den An-
trag oder die Abgabe einer Willenser-
klärung eine Frist in Lauf gesetzt wer-
den, innerhalb derer die zuständige
Behörde tätig werden muss, stellt die
zuständige Behörde eine Empfangsbe-
stätigung aus. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei
der einheitlichen Stelle mitzuteilen
und auf die Frist, die Voraussetzungen
für den Beginn des Fristlaufs und auf
eine an den Fristablauf geknüpfte
Rechtsfolge sowie auf die verfügbaren
Rechtsbehelfe hinzuweisen.

(4) Ist die Anzeige oder der Antrag
unvollständig, teilt die zuständige
Behörde unverzüglich mit, welche Un-
terlagen nachzureichen sind. Die Mit-
teilung enthält den Hinweis, dass der
Lauf der Frist nach Abs. 3 erst mit Ein-
gang der vollständigen Unterlagen be-
ginnt. Das Datum des Eingangs der
nachgereichten Unterlagen bei der
einheitlichen Stelle ist mitzuteilen. 

(5) Soweit die einheitliche Stelle zur
Verfahrensabwicklung in Anspruch
genommen wird, sollen Mitteilungen
der zuständigen Behörde an den An-
tragsteller oder Anzeigepflichtigen
über sie weitergegeben werden. Ver-
waltungsakte werden auf Verlangen
desjenigen, an den sich der Verwal-
tungsakt richtet, von der zuständigen
Behörde unmittelbar bekannt gege-
ben. 

(6) Ein schriftlicher Verwaltungsakt,
der durch die Post in das Ausland
übermittelt wird, gilt einen Monat
nach Aufgabe zur Post als bekannt ge-
geben. § 41 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. Von dem Antragsteller oder
Anzeigepflichtigen kann nicht nach
§ 15 verlangt werden, einen Emp-
fangsbevollmächtigten zu bestellen. 

§ 71c

Informationspflichten

(1) Die einheitliche Stelle erteilt auf
Anfrage unverzüglich Auskunft über
die maßgeblichen Vorschriften, die zu-
ständigen Behörden, den Zugang zu
den öffentlichen Registern und Daten-
banken, die zustehenden Verfahrens-
rechte und die Einrichtungen, die den
Antragsteller oder Anzeigepflichtigen
bei der Aufnahme oder Ausübung sei-
ner Tätigkeit unterstützen. Sie teilt un-
verzüglich mit, wenn eine Anfrage zu
unbestimmt ist.

(2) Die zuständigen Behörden ertei-
len auf Anfrage unverzüglich Auskunft
über die maßgeblichen Vorschriften
und deren gewöhnliche Auslegung.
Nach § 25 erforderliche Anregungen
und Auskünfte werden unverzüglich
gegeben.

§ 71d

Gegenseitige Unterstützung

Die einheitliche Stelle und die zu-
ständigen Behörden wirken gemein-
sam auf eine ordnungsgemäße und zü-
gige Verfahrensabwicklung hin; die
Pflicht zur Unter stützung besteht auch
gegenüber einheitlichen Stellen oder
sonstigen Behörden des Bundes oder
anderer Länder. Die zuständigen
Behörden stellen der einheitlichen
Stelle insbesondere die erforderlichen
Informationen zum Verfahrensstand
zur Verfügung.

§ 71e

Elektronisches Verfahren

Das Verfahren nach diesem Ab-
schnitt wird auf Verlangen in elektro-
nischer Form abgewickelt. § 3a Abs. 2
Satz 2 und 3 und Abs. 3 bleibt un-
berührt.“

Artikel 23)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungskostengesetzes

Das Hessische Verwaltungskostenge-
setz in der Fassung vom 12. Januar 2004
(GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. November 2008 (GVBl. I
S. 970), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Enthält ein Rechtsakt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften Vorgaben
für die Höhe der Verwaltungskosten,
sind diese nach Maßgabe des Recht-
sakts zu bemessen.“ 

2. In § 6 Abs. 2 wird nach der Angabe
„§ 3 Abs. 1“ die Angabe „und 4“ ein-
gefügt.

3) Ändert GVBl. II 305-5
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Artikel 3

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die für das Verwaltungsverfahrens-
recht zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt,
das Hessische Verwaltungsverfahrensge-
setz in der sich aus diesem Gesetz erge-
benden Fassung mit neuem Datum be-

kannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 9. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Neuordnung der monetären Förderung in Hessen

Vom 16. Juli 2009

1) GVBl. II 54-55

Artikel 11)

Gesetz zur Verschmelzung der 
Investitionsbank Hessen auf die 

LTH – Bank für Infrastruktur 
in der Helaba

§ 1

(1) Die Investitionsbank Hessen (IBH)
wird unter Auflösung ohne Abwicklung
im Wege der Aufnahme durch Übertra-
gung ihres Vermögens als Ganzes auf die
Landesbank Hessen-Thüringen Girozen-
trale (Helaba) verschmolzen.

(2) Die Verschmelzung nach Abs. 1 ist
eine Umwandlung im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes vom
28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 I
S. 428), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586).
Die übrigen Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes finden keine Anwendung. 

§ 2

Das Vermögen der IBH geht im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit
allen Gegenständen des Aktiv- und Pas -
siv vermögens auf die Helaba über. Die
übergegangenen Vermögensgegenstände
werden der LTH – Bank für Infrastruktur,
rechtlich unselbstständige Anstalt in der
Helaba, zugeordnet und werden von ihr
ausschließlich zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben eingesetzt. 

§ 3

(1) Ab dem 1. Januar 2009 (Verschmel-
zungsstichtag) gelten alle Rechtsgeschäf-
te und Rechtsakte, die der IBH vor der
Verschmelzung zuzuordnen sind, als für
Rechnung der LTH – Bank für Infrastruk-
tur abgeschlossen. Der Verschmelzung
wird die geprüfte und testierte Bilanz der
IBH zum 31. Dezember 2008 unter
Berücksichtigung der nach § 6 Abs. 1
Satz 3 des IBH-Gesetzes vom 16. Juni
2005 (GVBl. I S. 426), geändert durch Ge-
setz vom 30. Januar 2006 (GVBl. I S. 11),
in der bis zum 30. August 2009 geltenden
Fassung getroffenen Maßnahmen als
Schlussbilanz zugrunde gelegt. Die Ver-
schmelzung gilt für Zwecke der Rech-
nungslegung und für Steuerzwecke als
zum Verschmelzungsstichtag vollzogen.

(2) In den Jahresbilanzen der LTH –
Bank für Infrastruktur können als An-
schaffungskosten im Sinne des § 253
Abs. 1 des Handelsgesetzbuches auch die
in der Schlussbilanz der IBH angesetzten
Werte angesetzt werden.

§ 4

Die Anteile am Stammkapital der IBH
erlöschen mit der Verschmelzung. 

§ 5

(1) Der bisherige Standort der IBH in
Frankfurt am Main wird aufgelöst.

(2) Die Dienststelle der IBH in Frank-
furt am Main wird in die Dienststelle
Frankfurt am Main/Offenbach am Main
der Helaba eingegliedert. Die nach § 7
Abs. 3 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes als selbstständig geltende
Dienststelle der IBH in Kassel wird in die
Dienststelle Kassel der Helaba eingeglie-
dert. Die nach § 7 Abs. 3 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes als selbst-
ständig geltenden Dienststellen der IBH
in Wiesbaden und Wetzlar bleiben im
Übrigen unberührt.

§ 6

(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bei der IBH bestehenden
Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse so-
wie die Anstellungsverhältnisse der Vor-
standsmitglieder der IBH gehen auf die
Helaba über. Die aus diesen Verhältnis-
sen folgenden Rechte und Pflichten gel-
ten nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften in ihrer bisherigen Form weiter.

(2) Die bisher in Frankfurt am Main
beschäftigten Arbeitnehmerinnen, Arbeit-
nehmer und Auszubildenden der IBH
werden bei der LTH – Bank für Infrastruk-
tur in Offenbach am Main eingesetzt.

(3) Der von der IBH abgeschlossene
Tarifvertrag vom 13. Dezember 1965 geht
auf die Helaba über und gilt im bisheri-
gen Umfang für die übergehenden Ar-
beitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aus-
zubildenden fort. Die betriebliche Alters-
versorgung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der IBH wird nach der der-
zeit bei der Helaba geltenden Dienstver-
einbarung vom 15. Dezember 1998 besitz-
standwahrend fortgeführt.

(4) Die bei der IBH bestehenden
Dienstvereinbarungen werden durch die
bei der Helaba bestehenden Dienstver-
einbarungen abgelöst, soweit sie densel-
ben Gegenstand betreffen. Werden bei
der IBH bestehende Dienstvereinbarun-
gen nicht nach Satz 1 abgelöst, werden
sie Bestandteil der im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Arbeits- und Ausbildungsverträge der
übergehenden Arbeitnehmerinnen, Ar-
beitnehmer und Auszubildenden, soweit
sie Regelungen enthalten, aus denen sich
Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerin-
nen, Arbeitnehmer und Auszubildenden
ergeben. Im Übrigen treten Dienstverein-



barungen, die nicht nach Satz 1 abgelöst
werden, außer Kraft.

(5) Verpflichtungen der IBH gegen -
über ausgeschiedenen Arbeitnehmerin-
nen, Arbeitnehmern und Vorstandsmit-
gliedern, insbesondere eventuelle Alters-
versorgungsverpflichtungen, gehen auf
die Helaba über.

(6) Die Organstellung der Vorstands-
mitglieder der IBH erlischt.

§ 7

(1) Die bei der Helaba und der IBH im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes bestehenden Personalräte und Ge-
samtpersonalräte werden nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften zusammenge-
führt und bestehen bis zu ihrer regel-
mäßigen Neuwahl fort. § 24 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 3 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes findet keine Anwendung.

(2) Das Amt des bei der IBH bestehen-
den Gesamtpersonalrats endet. Ein Mit-
glied des Gesamtpersonalrats der IBH tritt
zum Gesamtpersonalrat der Helaba hin-
zu. Auf die Bestimmung des hinzutreten-
den Gesamtpersonalratsmitglieds und der
Reihenfolge der Ersatzmitglieder findet
§ 24 Abs. 4 Satz 4 bis 6 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes Anwendung.

(3) Die Personalräte bei den Dienststel-
len der IBH in Wiesbaden und Wetzlar
bestehen bis zur regelmäßigen Neuwahl
der bei der Helaba bestehenden Personal-
räte unverändert fort. 

(4) Das Amt der Personalräte bei den
Dienststellen der IBH in Frankfurt am
Main und Kassel endet. Zu diesem Zeit-
punkt tritt ein Mitglied des Personalrats
der IBH in Frankfurt am Main zum Perso-
nalrat der Helaba in Frankfurt am
Main/Offenbach am Main und ein Mit-
glied des Personalrats der IBH in Kassel
zum Personalrat der Helaba in Kassel hin-
zu. Abs. 2 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.

(5) Für die Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen sowie die Schwerbehin-
dertenvertretungen der Helaba und der
IBH gelten die vorstehenden Bestimmun-
gen entsprechend mit der Maßgabe, dass
das Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung der IBH zur Jugend-
und Auszubildendenvertretung der Hela-
ba in Frankfurt am Main/Offenbach am
Main und die Vertrauensperson der IBH
als weitere Vertrauensperson zur Schwer-
behindertenvertretung der Helaba in
Frankfurt am Main/Offenbach am Main
hinzutritt.

§ 8

Die bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes bestehenden Beiräte der IBH werden
als Beiräte der LTH - Bank für Infrastruk-
tur fortgeführt.

§ 9

Für Rechtsänderungen in Vollzug die-
ses Gesetzes werden Kosten oder, soweit

eine solche Befreiung durch Landesrecht
geregelt werden kann, Steuern nicht er-
hoben.

§ 10

Dieses Gesetz tritt am 31. August 2009
in Kraft. 

Artikel 22)

Änderung des 
„LTH – Bank für Infrastruktur“-Gesetzes

Das „LTH – Bank für Infrastruktur“-
Gesetz vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 732) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie
folgt gefasst:

„Gesetz über die Wirtschafts- und In-
frastrukturbank Hessen – rechtlich un-
selbstständige Anstalt in der Landes-
bank Hessen-Thüringen Girozentrale
(Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen-Gesetz)“

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt
gefasst:

„§ 1 Rechtsform, Name“

b) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt
gefasst:

„§ 3 Übertragung von Aufgaben“

c) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt
gefasst:

„§ 8 Eigenmittel der Wirtschafts-
und Infrastrukturbank 
Hessen“

d) Die Angabe zu § 11 wird wie folgt
gefasst:

„§ 11 Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank – Ausschuss“

3. Die §§ 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

„§ 1

Rechtsform, Name

(1) Die vom Land Hessen (Land) bei
der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale (Helaba) errichtete „Lan-
destreuhandstelle Hessen – Bank für
Infrastruktur – rechtlich unselbststän-
dige Anstalt in der Landesbank Hes-
sen-Thüringen Girozentrale“ (LTH –
Bank für Infrastruktur) wird mit der In-
vestitionsbank Hessen (IBH) unter
dem Namen „Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen – rechtlich un-
selbstständige Anstalt in der Landes-
bank Hessen-Thüringen Girozentrale“
(Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen) als eine organisatorisch und
wirtschaftlich selbstständige, rechtlich
unselbstständige Anstalt des öffentli-
chen Rechts innerhalb der Helaba fort-
geführt.
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(2) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen kann im Rechtsver-
kehr unter ihrem Namen handeln, kla-
gen und verklagt werden.

(3) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen kann neben ihrem
Hauptstandort am Sitz der Helaba in
Frankfurt am Main weitere Standorte
in den Regionen des Landes Hessen
betreiben. Näheres regelt die Satzung
der Helaba.

§ 2

Aufgaben

(1) Der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen obliegt die monetäre
Ausführung von öffentlichem Förder-
geschäft. Zur Erfüllung dieses öffentli-
chen Auftrages kann sie insbesondere
im Einklang mit den beihilferechtli-
chen Vorschriften der Europäischen
Gemeinschaft folgende Aufgaben
wahrnehmen:

1. Förderung der einzelbetrieblichen,
gewerblichen Wirtschaft unter be-
sonderer Berücksichtigung des
Mittelstandes sowie der freien Be-
rufe,

2. Förderung der Ansiedlung von Un-
ternehmen,

3. Förderung von Maßnahmen der
Arbeitsmarktpolitik,

4. Förderung des Wohnungswesens,

5. Förderung des Kommunalbaus,

6. Förderung des Städtebaus und der
Stadtentwicklung,

7. Förderung durch Bereitstellung
von Risikokapital,

8. Förderung des technischen Fort-
schritts, insbesondere Technologie-
und Innovationsfinanzierung,

9. Förderung von Infrastrukturmaß-
nahmen,

10. Förderung von Maßnahmen zur
Entwicklung strukturschwacher
Gebiete,

11. Förderung von Land- und Forst-
wirtschaft, des ländlichen Raums
sowie des Umwelt-, Natur- und
Landschaftsschutzes,

12. Förderung im Rahmen internatio-
nal vereinbarter Förderprogram-
me,

13. Förderung von wirtschaftlichen Be-
langen bei Kultur und Bildung,

14. Förderung von Maßnahmen rein
sozialer Art einschließlich Konsorti-
alfinanzierung,

15. Finanzierungen für Gebietskörper-
schaften und öffentlich-rechtliche
Zweckverbände.

Die Beratung im Rahmen der mo-
netären Förderung nimmt die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
wahr.

(2) Zur Erfüllung der in Abs. 1 ge-
nannten Aufgaben führt die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
Förderprogramme und sonstige Maß-
nahmen des Landes, der Bundesrepu-
blik Deutschland, der Europäischen
Union, der europäischen Organisatio-
nen und Einrichtungen sowie bankei-
gene Förderprogramme allein oder zu-
sammen mit anderen Förderinstituten
oder Fördereinrichtungen durch. 

(3) Zur Durchführung ihrer Förder-
aufgaben kann die Wirtschafts- und
Infrastrukturbank Hessen die ihr zur
Verfügung stehenden bankmäßigen
Ins trumente einsetzen, insbesondere
Darlehen, Zuschüsse und sonstige Fi-
nanzhilfen gewähren, Bürgschaften,
auch für Kredite von Kreditinstituten,
und andere Gewährleistungen über-
nehmen, Unternehmen gründen und
Beteiligungen eingehen und sonstige
im Zusammenhang mit Beteiligungen
an Unternehmen stehende Geschäfte
besorgen sowie Beteiligungskapital für
Wagnis- und Wachstumsfinanzierun-
gen bereitstellen. Die Satzung der
Helaba kann Einschränkungen vorse-
hen.

(4) Die Mittel zur Durchführung ih-
rer Aufgaben beschafft sich die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen,
nach Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen zum jeweiligen Förder-
programm, durch die Aufnahme von
Darlehen sowie die Begebung von
Schuldverschreibungen, sofern die
Mittel nicht aus dem Landeshaushalt
oder im Rahmen des vom Land zur
Förderung des Wohnungsbaus und der
Zukunftsinvestitionen eingesetzten För -
dervermögens (Sondervermögen Woh-
nungswesen und Zukunftsinvestitio-
nen) sowie des vom Land zur Förde-
rung der kommunalen Investitionen
eingesetzten Fördervermögens (Son-
dervermögen Hessischer Investitions-
fonds) bereitgestellt werden.

(5) Sonstige Bankgeschäfte darf die
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen nur betreiben, soweit sie mit
der Erfüllung ihrer Aufgaben in unmit-
telbarem Zusammenhang stehen. Der
Effektenhandel, das Einlagengeschäft
und das Girogeschäft sind der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
nur insoweit und auf eigene Rechnung
gestattet.

(6) Das Land oder ein anderer Trä-
ger der öffentlichen Verwaltung kann
weitere Aufgaben auf die Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen, auch
auf deren Vorschlag, übertragen, so-
fern diese dem Europäischen Beihilfe-
recht, insbesondere den Grundsätzen
und Vorgaben der Europäischen Ge-
meinschaft für die Geschäftstätigkeit
eines Förderinstituts, nicht widerspre-
chen.

(7) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen kann zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach Abs. 1 und Abs. 6
Vermögenswerte, die ihr vom Land
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oder von Dritten treuhänderisch über-
lassen werden, nach Maßgabe der ent-
sprechenden Treuhandvereinbarung
für Rechnung des Landes oder Dritter
verwalten und verwerten.

(8) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen verwaltet das Sonder-
vermögen Wohnungswesen und Zu-
kunftsinvestitionen sowie das Sonder-
vermögen Hessischer Investitionsfonds
einschließlich der als stille Vermögens-
einlagen des Landes der Helaba über-
tragenen Teile sowie alle dem Förder-
geschäft zuzuordnenden Vermögens-
gegenstände und Rechte.

(9) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen kann die nach diesem
Gesetz vorgesehenen Aufgaben nur
mit Zustimmung des Wirtschafts- und
Infrastrukturbank-Ausschusses (§ 11)
wahrnehmen.

(10) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen arbeitet wettbewerbs-
neutral und beachtet bei der Zusam-
menarbeit mit Kreditinstituten das Dis-
kriminierungsverbot.

§ 3

Übertragung von Aufgaben

(1) Die von der mit der Landestreu-
handstelle Hessen rechtsidentischen
LTH – Bank für Infrastruktur sowie von
der IBH übernommenen Aufgaben
werden von der Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen fortgeführt. Der
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen kann die Wahrnehmung der
Funktion der Zahlstelle für den Eu-
ropäischen Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EGFL) und den Euro -
päischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) übertragen werden. Sie stellt
im Fall der Wahrnehmung dieser
Funktion die nach der Verordnung
(EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 
21. Juni 2005 über die Finanzierung
der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl.
EU Nr. L 209 S. 1), zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 473/2009
vom 25. Mai 2009 (ABl. EU Nr. L 144 
S. 3), und nach der Verordnung 885/
2006 der Kommission vom 21. Juni
2006 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005
des Rates hinsichtlich der Zulassung
der Zahlstellen und anderer Einrich-
tungen sowie des Rechnungsabschlus-
ses für den EGFL und den ELER (ABl.
EU Nr. L 171 S. 90, 2008 Nr. L 322M 
S. 162), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EG) Nr. 1034/2008 vom 21. Ok-
tober 2008 (ABl. EU Nr. L 279 S. 13),
verlangte Unabhängigkeit der EU-
Zahlstelle sicher.

(2) Die Übertragung weiterer Auf-
gaben durch das Land auf die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
geschieht durch Vertrag, insbesondere
Treuhand- und Verwaltungsvertrag.
Der Vertragsabschluss erfolgt für das
Land durch das jeweils zuständige

Fachministerium und bedarf der Zu-
stimmung des Ministeriums der Finan-
zen.

(3) Die Übertragung von Aufgaben
durch andere Träger der öffentlichen
Verwaltung auf die Wirtschafts- und
Infrastrukturbank Hessen erfolgt durch
Vertrag.“

4. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Gewährträger

(1) Gewährträger der Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen ist das
Land. Die Rechte des Gewährträgers
nimmt das Ministerium der Finanzen
wahr. Für die Verbindlichkeiten der
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen haftet das Land als Gewährträ-
ger unbeschränkt, soweit die Befriedi-
gung aus dem Vermögen der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
nicht möglich ist (Gewährträgerhaf-
tung). Die Gewährträgerhaftung des
Landes umfasst auch sämtliche Ver-
bindlichkeiten der auf die Helaba ver-
schmolzenen IBH. Die Gewährträger-
haftung des Landes für die IBH besteht
fort, auch sofern das Land vor der Ver-
schmelzung nicht mehr Anteilseigner
ist.

(2) Das Land haftet unmittelbar für
die von der Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen aufgenommenen
Darlehen und die von der Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen begebe-
nen Schuldverschreibungen, die als
Festgeschäfte ausgestalteten Termin-
geschäfte, die Rechte aus Optionen
und andere Kredite an die Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen sowie
für Kredite, soweit sie von der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen
ausdrücklich gewährleistet werden.
Die Haftung des Landes gilt auch und
soweit sie im Zeitpunkt der Verschmel-
zung bereits bestand für die von der
auf die Helaba verschmolzenen IBH
aufgenommenen Darlehen und bege-
benen Schuldverschreibungen, die als
Festgeschäfte ausgestalteten Termin-
geschäfte, die Rechte aus Optionen
und andere Kredite an die IBH, die
von der IBH eingegangenen Beteili-
gungen und im Zusammenhang mit
Beteiligungen stehenden Geschäfte
sowie für andere Kredite, soweit sie
von der IBH ausdrücklich gewährleis -
tet wurden.“

5. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Eigenmittel der Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen

(1) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen verfügt über Eigen-
mittel, die ihr aus den Rücklagen der
Landestreuhandstelle Hessen durch
die Errichtung der Wirtschafts- und In-
frastrukturbank Hessen zuwachsen
oder durch Dotation sowie als stille
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Einlage eingebracht werden. Die Ein-
bringung von Eigenmitteln kann auch
durch Sacheinlagen erfolgen.

(2) Die Eigenmittel der Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen stellen
bei der Helaba Eigenmittel im Sinne
des Kreditwesengesetzes in der Fas-
sung vom 9. September 1998 (BGBl. I
S. 2777), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. März 2009 (BGBl. I S. 607), dar
(Haftungsfunktion). Die Mittel stehen
für Investitionszwecke und Förder-
zwecke der Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen zur Verfügung.
Die Helaba hat für diese Eigenmittel
der Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen eine Avalgebühr zu entrichten.

(3) Die Helaba hat für die von ihr
aufgrund gesonderter vertraglicher
Vereinbarung genutzten Eigenmittel
der Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen eine marktgerechte Vergütung
zu zahlen, sofern diese Eigenmittel
nicht von der Helaba selbst in die
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen eingebracht worden sind.“

6. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11

Wirtschafts- und Infrastrukturbank-
Ausschuss

(1) Die Helaba richtet einen Aus-
schuss des Verwaltungsrates ein, der
für die Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen und für das Förderge-
schäft im Sinne dieses Gesetzes zu-
ständig ist (Wirtschafts- und Infra-
strukturbank-Ausschuss). Er besteht
aus sechs Mitgliedern.

(2) Der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank-Ausschuss besteht aus zwei
vom Land berufenen Mitgliedern im
Verwaltungsrat der Helaba, zwei Mit-
gliedern der Arbeitnehmervertretung
aus dem Verwaltungsrat der Helaba
sowie der für Wirtschaft zuständigen
Ministerin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister und einem weiteren von
der Landesregierung zu benennenden
Mitglied. Näheres regelt die Satzung
der Helaba.

(3) Der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank-Ausschuss beschließt die
Richtlinien für die Geschäftspolitik und
überwacht das Fördergeschäft. Er be-
schließt als Ausschuss für das Förder-
geschäft über die Art der Zweckbin-
dung nach § 16.

(4) Der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank-Ausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.“

7. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Beiräte

Zur sachverständigen Beratung der
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen in Förderbelangen und zur Si-

cherung der Wettbewerbsneutralität
können Beiräte gebildet werden. Die
Mitglieder der Beiräte bestimmt der
Wirtschafts- und Infrastrukturbank-
Ausschuss. Näheres regelt die Satzung
der Helaba.“

8. § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen untersteht der Fach-
aufsicht des für die Zulassung der EU-
Zahlstelle zuständigen Ministeriums
nur soweit sie Zahlstellenfunktionen
für den Europäischen Garantiefonds
für die Landwirtschaft (EGFL) und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) wahrnimmt.“

9. § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18

Allgemeine Kostenbefreiung; 
Erhebung von Kosten für Bürgschaften
und Garantien durch das Land Hessen

für die gewerbliche Wirtschaft 

(1) Soweit das Land von einer Kos -
tentragungspflicht allgemein oder im
Einzelfall befreit ist, gilt die Kostenbe-
freiung für die Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen entsprechend.
Die Befreiung gilt insbesondere für
Kosten nach der Kostenordnung in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 361-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. April 2009
(BGBl. I S. 700), dem Gerichtsvollzie-
herkostengesetz vom 19. April 2001
(BGBl. I S. 623), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586), und dem Gerichts -
kos tengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I
S. 718), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586), jeweils in der geltenden Fas-
sung.

(2) Die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen erhebt für die An-
tragsbearbeitung, die Zusage und die
laufende Verwaltung von Bürgschaften
und Garantien des Landes Kosten (Ge-
bühren und Auslagen). Die Erhebung
der Kosten erfolgt nach Maßgabe des
Hessischen Verwaltungskostengeset-
zes in der Fassung vom 12. Januar
2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. November 2008
(GVBl. I S. 970), soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Die
Höhe der Gebühren setzt die Hessi-
sche Ministerin oder der Hessische Mi-
nister der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung fest. 

(3) Kostengläubigerin ist die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen.
Zur Zahlung der Kosten ist die Kredit-
nehmerin oder der Kreditnehmer ver-
pflichtet. 

(4) Für die Antragsbearbeitung ist
eine Bearbeitungsgebühr zu erheben;
die Gebührenschuld entsteht mit Ein-
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Artikel 3

Änderung3) und Aufhebung4) des 
IBH-Gesetzes

1. Dem § 6 Abs. 1 des IBH-Gesetzes vom
16. Juni 2005 (GVBl. I S. 426), geän-
dert durch Gesetz vom 30. Januar 2006
(GVBl. I S. 11), wird folgender Satz an-
gefügt:

„Abweichend von Satz 2 kann die An-
teilseignerversammlung beschließen,
dass

1. sich die Anteile am Stammkapital
ändern und

2. einer der Anteilseigner gegen
Wertausgleich ausscheidet.“

2. Das IBH-Gesetz wird aufgehoben.

Artikel 45)

Änderung des Gesetzes zum Vollzug 
von Aufgaben in  den Bereichen 

der Landwirtschaft, der Landschafts -
pflege, der Dorf- und Regional-
entwicklung und des ländlichen 

Tourismus 

§ 1 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zum
Vollzug von Aufgaben in den Bereichen
der Landwirtschaft, der Landschaftspfle-
ge, der Dorf- und Regionalentwicklung
und des ländlichen Tourismus vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 229, 233), geän -
dert durch Gesetz vom 18. Juni 2009
(GVBl. I S. 171, 173), erhält folgende Fas-
sung:

„Er untersteht insoweit unmittelbar der
Fachaufsicht des für diesen Bereich zu-
ständigen Ministeriums, soweit dieses
nicht eine andere Stelle hiermit beauf-
tragt und die Fachaufsicht übertragen
hat.“

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 31. August 2009
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Art. 3 Nr. 1 am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

gang des Antrags bei der Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen. Für die
Zusage der Bürgschaft oder Garantie
wird eine weitere Gebühr erhoben; die
Gebührenschuld entsteht mit Übersen-
dung des Angebotes durch die Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen.

(5) Die jährliche Gebühr für die
laufende Verwaltung einer Bürg-
schaft oder Garantie entsteht erstmals
mit Übersendung der Bürgschafts-
oder Garantieurkunde. In den folgen-
den Jahren entsteht die Gebühr je-
weils am 1. Januar. Sie wird zum 
30. Juni des laufenden Jahres fällig. 

(6) Billigkeitsregelungen sind nur
mit Zustimmung des Hessischen Mi -
nis teriums der Finanzen zulässig.

(7) Auf Kosten, die vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes entstanden sind,
sind die Richtlinien für die Übernah-
me von Bürgschaften und Garantien
durch das Land Hessen für die ge-
werbliche Wirtschaft vom 28. August
2001 (StAnz. S. 3307), zuletzt geän-
dert durch Richtlinien vom 16. Juni
2005 (StAnz. S. 2315) sowie die Ver-
ordnung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Gewährung von Bürg-
schaften und Garantien vom 21. Feb -
ruar 2006 (GVBl. I S. 57) in Verbin-
dung mit § 2a Abs. 1 Sätze 2 und 3
des IBH-Gesetzes weiterhin anzu-
wenden, soweit sie für die Kosten-
schuldnerin oder den Kostenschuld-
ner im Einzelfall günstiger sind. Kos -
tengläubigerin in den Fällen des
Satz 1 ist die Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen.“

10 In den § 4, § 5 Satz 1, §§ 7 und 9, § 10
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 12 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2, §§ 15 und 16, § 17
Abs. 1 Satz 1 und 3, § 19 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 werden die
Worte „LTH – Bank für Infrastruktur“
jeweils durch die Worte „Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen“ er-
setzt.

3) Ändert GVBl. II 54-47
4) Hebt auf GVBl. II 54-47
5) Ändert GVBl. II 800-54

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zum Erlass von Rechtsverordnungen über die technischen Vorschriften 

für Binnenschiffe*)1)

Vom 14. Juli 2009

*) GVBl. II 64-11
1) Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/87/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe
und zur Aufhebung der Richtlinie 82/714/EWG des Rates
(ABl. EU Nr. L 389 S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie
2009/46/EG der Kommission vom 24. April 2009 (ABl. EU Nr.
L 109 S. 14).

§ 1

Die zur Umsetzung der Richtlinie
2006/87/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006
über die technischen Vorschriften für Bin-
nenschiffe und zur Aufhebung der Richt-
linie 82/714/EWG des Rates (ABl. EU 
Nr. L 389 S. 1), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2009/46/EG der Kommission
vom 24. April 2009 (ABl. EU Nr. L 109 
S. 14), für den Bereich der Landeswasser-
straßen erforderlichen Rechtsverordnun-
gen erlässt die für die Binnenschifffahrt
zuständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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Artikel 1

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz
vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330),
geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2007
(GVBl. I S. 378), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 4 ange-
fügt:

„(4) Soweit für die Besetzung einer
freien Stelle an einer Schule unter
Berücksichtigung der schulspezifi-
schen Bedarfsituation keine geeigne-
ten Lehrkräfte mit einer Lehrerausbil-
dung nach Abs. 1 zur Verfügung ste-
hen, kann zur Sicherung der Unter-
richtsabdeckung für geeignete Perso-
nen ohne eine solche Lehrerausbil-
dung, die jedoch über einen Hoch-
schul- oder vergleichbaren Abschluss
und mehrjährige Berufserfahrung ver-
fügen, ein besonderes berufsbegleiten-
des Verfahren zum Erwerb einer ei-
nem Lehramt gleichgestellten Qualifi-
kation durchgeführt werden. Die
nähere Ausgestaltung des Verfahrens,
insbesondere im Hinblick auf Zulas-
sung, Auswahl, Einstellung in den öf-
fentlichen Schuldienst, berufsbeglei-
tende Qualifikation nach den Stan-
dards der Lehrerausbildung und Prü-
fung des Qualifizierungserfolgs erfolgt
durch Rechtsverordnung. Darin kön-
nen auch die Voraussetzungen gere-
gelt werden, unter denen bereits im öf-
fentlichen Schuldienst beschäftigte
Lehrkräfte ohne Lehrerausbildung
nach Abs. 1 bei entsprechender Eig-
nung an der berufsbegleitenden Quali-
fizierung zum Erwerb einer einem
Lehramt gleichgestellten Qualifikation
teilnehmen können.“

2. § 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die einzelnen Prüfungsleistun-
gen werden jeweils nach einem Punk-
tesystem nach Anlage 1 beurteilt.“

3. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 7 Satz 2 wird nach dem
Wort „Anlage“ die Zahl „2“ einge-
fügt.

b) Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Der nach Abs. 2 bis 7 be-
rechneten Gesamtnote entspricht
folgende Gesamtwertung: 

Gesamtnote 1,0 (300 Punkte): „mit
Auszeichnung bestanden“,

von 1,0 (299 Punkte) bis Gesamtno-
te 1,5 (250 Punkte): „sehr gut be-
standen“,

von 1,6 (249 Punkte) bis Gesamtno-
te 2,5 (190 Punkte): „gut bestan-
den“,

von 2,6 (189 Punkte) bis Gesamtno-
te 3,5 (130 Punkte): „befriedigend
bestanden“,

von 3,6 (129 Punkte) bis Gesamtno-
te 4,0 (100 Punkte): „bestanden“,

schlechter als Gesamtnote 4,0:
„nicht bestanden”.“

4. In § 50 Abs. 4 Satz 2 wird nach dem
Wort „Anlage“ die Zahl „2“ eingefügt.

5. Dem § 69 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Studentinnen und Studenten
oder Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst, die die Staatsprüfung nach dem
1. Februar 2009 nach diesem Gesetz in
der bis zum 20. Juli 2009 geltenden
Fassung ablegen oder abgelegt haben,
kann auf Antrag ein neues Zeugnis
ausgestellt werden, sofern aus der Ta-
belle zur Ermittlung der Gesamtnote
der Ersten und Zweiten Staatsprüfung
der Anlage 2 in der ab dem 21. Juli
2009 geltenden Fassung eine andere
Gesamtnote der Staatsprüfung ermit-
telt werden kann. Der Antrag ist an die
jeweilige Zeugnis erteilende Stelle zu
richten.“

6. Nach § 71 wird folgende Anlage 1 ein-
gefügt:

„

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes*)

Vom 14. Juli 2009

*) Ändert GVBl. II 322-125

Anlage 1 (zu § 24 Abs. 1)

Tabelle zur Beurteilung einzelner Prüfungs -
leistungen nach einem Punktsystem

Notenstufen Punkt- entspr. 
zahl Dezimalnote

15 1,0

sehr gut (1) 14 1,0

13 1,33

12 1,66

gut (2) 11 2,0

10 2,33

09 2,66

befriedigend (3) 08 3,0

07 3,33

06 3,66

ausreichend (4) 05 4,0

04 4,33

03 4,66

mangelhaft (5) 02 5,0

01 5,33

ungenügend (6) 00 6

“
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7. Die Anlage zu §§ 29 Abs. 7 und 50
Abs. 4 wird Anlage 2 und erhält fol-
gende Fassung:

„

Anlage 2 (zu §§ 29 Abs. 7 und 
50 Abs. 4)

Tabelle zur Ermittlung der 
Gesamtnote der Ersten und Zweiten 

Staatsprüfung

Prädikats- Dezimal- Punkte
stufen noten

mit Auszeichnung 1,0 300
bestanden

sehr gut 1,0 299-280
bestanden 1,1 279-274

1,2 273-268
1,3 267-262
1,4 261-256
1,5 255-250

gut bestanden 1,6 249-244
1,7 243-238
1,8 237-232
1,9 231-226
2,0 225-220
2,1 219-214
2,2 213-208
2,3 207-202
2,4 201-196
2,5 195-190

befriedigend 2,6 189-184
bestanden 2,7 183-178

2,8 177-172
2,9 171-166
3,0 165-160
3,1 159-154
3,2 153-148
3,3 147-142
3,4 141-136
3,5 135-130

bestanden 3,6 129-124
3,7 123-118
3,8 117-112
3,9 111-106
4,0 105-100

8. In § 71 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

“

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i n

K o c h H e n z l e r
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Artikel 1

Das Schulgesetz in der Fassung vom
14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. Juni 2008
(GVBl. I S. 761), wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Gegenstandsbereiche des
Wahlpflichtunterrichts im Bildungs-
gang der Realschule sind eine zweite
Fremdsprache sowie Unterrichtsange-
bote, die sich auf die Inhalte der
Fächer des Pflichtunterrichts beziehen.
Gegenstandsbereiche des Wahlunter-
richts in der Mittelstufe (Sekun dar -
stufe I) im gymnasialen Bildungsgang
sind eine dritte Fremdsprache sowie
Unterrichtsangebote, die sich auf die
Inhalte der Fächer des Pflichtunter-
richts beziehen.“

2. In § 58 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte
„September/Oktober“ durch „März/
April“ ersetzt.

3. In § 110 Abs. 2 wird die Angabe 
„§ 129 Nr. 1 bis 6“ durch „§ 129 Nr. 1
bis 7“ ersetzt.

4. § 129 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Grundsätze für die Einrichtung
und den Umfang freiwilliger
Unterrichts- und Betreuungsan-
gebote und über die Verpflich-
tung zur Teilnahme an Ganz-
tagsangeboten (§ 15 Abs. 5) so-
wie über Art, Umfang und
Schwerpunkte des Wahlunter-
richts in der Mittelstufe im
gymnasialen Bildungsgang (§ 5
Abs. 3),“

b) Als neue Nr. 11 wird eingefügt:
„11. die Verteilung des Unterrichts

im Rahmen der Kontingent-
Stundentafeln auf die einzel-
nen Jahrgangsstufen und Un-
terrichtsfächer nach Maßgabe
der Verordnung nach § 9
Abs. 5,“

c) Die bisherigen Nr. 11 und 12 wer-
den Nr. 12 und 13.

5. In § 144a Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„zweizügig“ durch das Wort „dreizü-
gig“ ersetzt. 

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Schulgesetzes*)

Vom 14. Juli 2009

*) Ändert GVBl. II 72-123

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Juli 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i n

K o c h H e n z l e r
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*) GVBl. II 314-21
1) Hebt auf GVBl. II 314-17

Aufgrund des § 1 Abs. 2 und des § 6
Abs. 2 Satz 2 der Unabkömmlichstel-
lungsverordnung vom 24. August 2005
(BGBl. I S. 2538), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Juli 2008 (BGBl. I S. 1629),
wird verordnet:

§ 1

(1) Vorschlagsberechtigt nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 der Unabkömmlichstellungs-
verordnung ist, soweit in Abs. 2 nichts an-
deres bestimmt ist, für Wehrpflichtige
oder Dienstleistungspflichtige im Dienst

1. des Landes die personalbewirtschaf-
tende Behörde,

2. einer Gemeinde oder eines Gemeinde-
verbandes die jeweilige Verwaltungs-
behörde,

3. einer anderen der Aufsicht einer Lan-
desbehörde unterstehenden Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts deren Vorstand oder de-
ren sonstiges die Verwaltungsgeschäf-
te führendes Organ.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind vor-
schlagsberechtigt:

1. für die Leiterin oder den Leiter nach-
geordneter vorschlagsberechtigter Be -
hörden oder Einrichtungen des Landes
die Dienstaufsichtsbehörde,

2. für die Mitglieder der Verwaltungsor-
gane der kommunalen Körperschaften
die Aufsichtsbehörde,

3. für die Mitglieder des Vorstands oder
eines sonstigen die Verwaltungsge-
schäfte führenden Organs, die im
Dienst einer der Aufsicht einer Lan-
desbehörde unterstehenden Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts stehen, die Aufsichts-
behörde.

§ 2

Aufgrund der Unabkömmlichstel-
lungsverordnung ist vorschlagsberechtigt

1. nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 für Wehrpflichti-
ge oder Dienstleistungspflichtige, die
im Zivilschutz tätig sind oder einer
Hilfsorganisation des Katastrophen-
schutzes angehören,

a) für die im Selbstschutz Tätigen die
Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister (die Oberbürgermeisterin
oder der Oberbürgermeister),

b) im Übrigen in den kreisfreien Städ-
ten der Magistrat und in den Land-
kreisen der Kreisausschuss,

2. nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 für wehrpflichti-
ge oder dienstleistungspflichtige An-
gehörige freier Berufe mit Aufgaben
von besonderer Bedeutung in den
kreisfreien Städten der Magistrat und
in den Landkreisen der Kreisaus-
schuss,

3. nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 für Wehrpflichti-
ge oder Dienstleistungspflichtige, die
in Betrieben, die der Aufsicht der
Bergbehörde unterstehen, tätig sind,
das Regierungspräsidium,

4. nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 für Wehrpflichti-
ge oder Dienstleistungspflichtige, die
bei Flugplätzen tätig sind, das für den
Luftverkehr zuständige Regierungs-
präsidium,

5. nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 für Wehrpflichti-
ge oder Dienstleistungspflichtige, die
im gewerbsmäßigen Güterkraft- oder
Straßenpersonenverkehr tätig sind,
das Regierungspräsidium,

6. nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 für Wehrpflichti-
ge oder Dienstleistungspflichtige, die
in gewerblichen Betrieben der Ernäh -
rungswirtschaft tätig sind, in den kreis-
freien Städten der Magistrat und in
den Landkreisen der Kreisausschuss,

7. nach § 1 Abs. 1 Nr. 12 

a) für Wehrpflichtige oder Dienstleis -
tungspflichtige, die in Kreditinsti -
tuten, Versicherungsunternehmen
oder Energieversorgungsunterneh-
men tätig sind, das Regierungsprä-
sidium,

b) für Wehrpflichtige oder Dienstleis -
tungspflichtige, die im Verwal-
tungsdienst der Landeskirchen oder
Diözesen tätig sind, die jeweilige
Landeskirche oder Diözese,

c) in allen anderen Fällen in den
kreisfreien Städten der Magistrat
und in den Landkreisen der Kreis-
ausschuss.

§ 3

Die Beisitzerin oder den Beisitzer für
den Ausschuss bei der Wehrbereichsver-
waltung benennt die für die Durch-
führung der Wehrgesetzgebung zuständi-
ge oberste Landesbehörde, die Beisitzerin
oder den Beisitzer für den Ausschuss bei
dem Kreiswehrersatzamt das Regierungs-
präsidium.

§ 4

Die Hessische Ausführungsverordnung
zur Verordnung über die Zuständigkeit
und das Verfahren bei der Unabkömm-
lichstellung vom 15. März 2004 (GVBl. I
S. 102)1) wird aufgehoben.

Hessische Ausführungsverordnung 
zur Unabkömmlichstellungsverordnung*)

Vom 8. Juli 2009
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§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Wiesbaden, den 8. Juli 2009

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

der Versorgung der Mitglieder der Landesregierung und ihrer Hinterbliebenen
und auf dem Gebiet des Beamtenversorgungsrechts in der Landesverwaltung*)

Vom 8. Juli 2009

*) Ändert GVBl. II 320-172
1) Hebt auf GVBl. II 320-111

Aufgrund des § 107 Abs. 2 und des 
§ 49 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der Fassung
vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 323, 847,
2033) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung  in Verbindung mit

1. § 35 Abs. 3 Satz 2, § 38 Abs. 6 Satz 2, 
§ 38a Abs. 2 Satz 1 und § 45 Abs. 3
Satz 2 des Beamtenversorgungsgeset-
zes und

2. § 152 Abs. 3 Satz 2 und § 156 Abs. 5
Satz 2 des Hessischen Beamtengeset-
zes in der Fassung vom 14. Dezember
1976 (GVBl. 1977 I S. 42)

verordnet die Landesregierung, in den
Fällen des § 49 Abs. 1 Satz 2 des Beam-
tenversorgungsgesetzes im Einverneh-
men mit dem Minister des Innern und für
Sport:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständig-
keiten auf dem Gebiet der Versorgung
der Mitglieder der Landesregierung und
ihrer Hinterbliebenen und auf dem Ge-
biet des Beamtenversorgungsrechts in der
Landesverwaltung vom 12. Dezember
2005 (GVBl. I S. 818), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 29. Mai 2008
(GVBl. I S. 728), wird wie folgt geändert:

1. § 5a wird wie folgt gefasst:

„§ 5a

Den Regierungspräsidien,
dem Landesamt für Verfassungsschutz
Hessen,
dem Hessischen Landeskriminalamt,
dem Hessischen Bereitschaftspolizei-
präsidium,
den Polizeipräsidien,
der Hessischen Polizeischule,
dem Präsidium für Technik, Logistik
und Verwaltung und
der Hessischen Landesfeuerwehrschule

werden für die Beamtinnen und Beam-
ten ihres Geschäftsbereichs, dem Re-
gierungspräsidium Gießen auch für die
Beamtinnen und Beamten des Hessi-
schen Landesprüfungs- und Untersu-
chungsamtes im Gesundheitswesen,
die Befugnisse nach § 5 übertragen.
Für die Leiterinnen und Leiter der un-
mittelbar nachgeordneten Dienststel-
len bleiben die Befugnisse nach Satz 1
dem Hessischen Ministerium des In-
nern und für Sport vorbehalten.“

2. Nach § 5b werden als neue §§ 5c bis
5e eingefügt:

„§ 5c

Dem Hessischen Landesamt für
Umwelt und Geologie,
dem Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen,
dem Landesbetrieb Hessen-Forst und
dem Landesbetrieb Hessisches Lan-
deslabor

werden für die Beamtinnen und Beam-
ten ihres Geschäftsbereichs, dem Lan-
desbetrieb Landwirtschaft Hessen
auch für diejenigen des Landesbe-
triebs Landgestüt Dillenburg, die Be-
fugnisse nach § 5 übertragen. Für die
Leiterinnen und Leiter der unmittelbar
nachgeordneten Dienststellen bleiben
die Befugnisse nach Satz 1 dem Hessi-
schen Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz vorbehalten.

§ 5d

Dem Hessischen Landesamt für
Straßen- und Verkehrswesen,
dem Hessischen Landesamt für Bo-
denmanagement und Geoinformation,
der TÜH Staatliche Technische Über-
wachung Hessen und
der Hessischen Eichdirektion 

werden für die Beamtinnen und Beam-
ten ihres Geschäftsbereichs die Befug-
nisse nach § 5 übertragen. Für die Lei-
terinnen und Leiter der unmittelbar
nachgeordneten Behörden bleiben die
Befugnisse nach Satz 1 dem Hessi-
schen Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung vorbe-
halten.

§ 5e

Den Regierungspräsidien werden
für die Beamtinnen und Beamten des
Geschäftsbereichs des Hessischen Kul-
tusministeriums die Befugnisse nach 
§ 5 übertragen. Die Zuständigkeit des
jeweiligen Regierungspräsidiums rich-
tet sich nach dem Dienstort der Beam-
tinnen und Beamten.“

3. Der bisherige § 5c wird § 5f.

Artikel 2

Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung über die Zuständig-
keiten auf dem Gebiete des Beamten-
versorgungsrechts im Geschäftsbe-
reich des Kultusministeriums vom 
14. November 1988 (GVBl. I S. 377)1),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 12. Dezember 2005 (GVBl. I 
S. 818),



Nr. 10 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 20. Juli 2009 269

2. die Verordnung über Zuständigkeiten
auf dem Gebiete des Beamtenversor-
gungsrechts im Geschäftsbereich des
Ministeriums des Innern und für Sport
vom 24. März 1993 (GVBl. I S. 93)2),
zuletzt geändert durch Verordnung
vom 12. Dezember 2005 (GVBl. I 
S. 818),

3. die Verordnung über Zuständigkeiten
auf dem Gebiete des Beamtenversor-
gungsrechts im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung vom 4. No-
vember 1993 (GVBl. I S. 487)3), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 7. No -
vember 2006 (GVBl. I S. 559), und

4. die Verordnung über die Zuständig-
keiten auf dem Gebiete des Beamten-
versorgungsrechts im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz  vom 31. Januar 1994 (GVBl. I
S. 89)4), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 7. November 2006 (GVBl. I
S. 559).

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

2) Hebt auf GVBl. II 320-130
3) Hebt auf GVBl. II 320-132
4) Hebt auf GVBl. II 320-136

Wiesbaden, den 8. Juli 2009

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D i e  K u l t u s m i n i s t e r i n

H e n z l e r

D e r  M i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  
u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h

D i e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,  
E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t  
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r

D e r  M i n i s t e r  f ü r  A r b e i t ,  
F a m i l i e  u n d  G e s u n d h e i t

B a n z e r
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Hessischen Arbeitszeitverordnung

Vom 7. Juli 2009

Aufgrund des § 85 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Beamtengesetzes in der Fas-
sung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. März 2009 (GVBl. I S. 95), wird verord-
net:

Artikel 1

Die Hessische Arbeitszeitverordnung
vom 13. Dezember 2003 (GVBl. I S. 326),
geändert durch Verordnung vom 4. Sep-
tember 2008 (GVBl. I S. 820), wird wie
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort „beträgt“ die Worte „bei Voll-
zeitbeschäftigung“ eingefügt.

b) Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

2. Nach § 1 wird als § 1a eingefügt:

„§ 1a

(1) Hauptamtlich tätigen Beamtin-
nen und Beamten mit einer durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit
von 42 Stunden pro Woche wird ab
dem 1. Januar 2007 eine Arbeitsstunde
pro Kalenderwoche auf einem Lebens-
arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Satz 1
gilt nicht für Beamtinnen und Beamte
auf Widerruf sowie Beamtinnen und
Beamte, die jederzeit in den einstweili-
gen Ruhestand versetzt werden kön-
nen. Eine Gutschrift erfolgt ausschließ-
lich für Zeiten, in denen Besoldung ge-
währt wird. Bei auf Krankheit beru-
hender Unfähigkeit zur Erfüllung der
Dienstpflichten wird ab Beginn der
siebten Krankheitswoche keine Zeit
gutgeschrieben. Bei Teilzeitbeschäfti-
gung erfolgt die Gutschrift anteilig

entsprechend der bewilligten Arbeits-
zeit.

(2) Hauptamtlich tätigen Beamtin-
nen und Beamten mit einer durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit
von 41 oder 40 Stunden pro Woche
wird auf Antrag eine Stunde pro Wo-
che auf einem Lebensarbeitszeitkonto
gutgeschrieben, wenn sie ihre wö -
chentliche Arbeitszeit um eine Stunde
erhöhen. Die Gutschrift erfolgt ab der
Kalenderwoche, die auf die Antrag-
stellung folgt. Abs. 1 Satz 2 bis 5 gel-
ten entsprechend.

(3) Für die angesparten Stunden er-
folgt in der Regel Freistellung vom
Dienst unter Weitergewährung der Be-
soldung unmittelbar vor dem Ruhe-
stand oder vor Beginn der Freistellung
nach § 85b Abs. 3 Nr. 2 des Hessischen
Beamtengesetzes. Auf Antrag kann die
Freistellung ganz oder teilweise zu 
einem früheren Zeitpunkt gewährt
werden, soweit dienstliche Belange
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Nähere Bestimmungen über das
Lebensarbeitszeitkonto trifft für die
Landesverwaltung das für das Dienst-
recht zuständige Ministerium, im Übri-
gen die oberste Dienstbehörde.“

3. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach den Worten
„kann von“ die Angabe „§ 1a 
Abs. 2,“ eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft.

Wiesbaden, den 7. Juli 2009

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

*) Ändert GVBl. II 324-38
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Verordnung 
zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften

im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit

Vom 30. Juni 2009

1) Ändert GVBl. II 353-51
2) Ändert GVBl. II 322-126

Artikel 11)

Änderung der Verordnung über 
Gebühren für Hebammenhilfe außerhalb
der gesetzlichen Krankenversicherung

Aufgrund des § 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Hebammen- und Entbin-
dungspflegerrechts vom 18. Dezember
1990 (GVBl. I S. 724), geändert durch 
Gesetz vom 1. September 1992 (GVBl. I 
S. 370), wird verordnet:

Die Verordnung über Gebühren für
Hebammenhilfe außerhalb der gesetzli-
chen Krankenversicherung vom 12. Juni
1998 (GVBl. I S. 233), geändert durch Ver-
ordnung vom 2. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 409), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Vergütungen der beruflichen
Leistungen der Hebammen und Ent-
bindungspfleger im Rahmen der Heb-
ammenhilfe gegenüber Selbstzahlern
findet die Hebammenhilfe-Gebühren-
verordnung vom 28. Oktober 1986
(BGBl. I S. 1662), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 21. Juli 2004
(BGBl. I S. 1731), aufgehoben durch
Gesetz vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3429) mit Wirkung zum 1. August
2007 (BGBl. I S. 2876), mit der Maßga-
be Anwendung, dass für die im Ge-

bührenverzeichnis genannten Leistun-
gen Gebühren bis zur Höhe des zwei-
fachen Satzes berechnet werden dür-
fen.“

2. In § 3 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung der Hessischen Ausbildungs-
und Prüfungsordnung 

für die Krankenpflegehilfe

Aufgrund des § 8 des Hessischen
Krankenpflegehilfegesetzes vom 21. Sep-
tember 2004 (GVBl. I S. 279), geändert
durch Gesetz vom 5. Juli 2007 (GVBl. I 
S. 381), wird verordnet: 

In § 18 Satz 2 der Hessischen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die
Krankenpflegehilfe vom 2. Dezember
2004 (GVBl. I S. 400) wird die Zahl
„2009“ durch „2011“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 30. Juni 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  A r b e i t ,  
F a m i l i e  u n d  G e s u n d h e i t

B a n z e r
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